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Vladimir Yaroshevskiy, Dr. Johanna Götz & Nathalie Koch, LL.M. am 30. April 2024

Digital Economy & Digital Markets: 

Fairer Wettbewerb für die Digitalwirtschaft?

Wir denken das Datenrecht der Zukunft – heute. 
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#1
EU Digital Legal Landscape: Das Big Picture der EU-Digitalstrategie

Prof. Dr. Katharina Kaesling, LL.M. & Thanos Rammos am 16. April 2024

#2
Data & Data Protection: Startschuss für die Datenrevolution? 

Diane Angerhausen, Thomas Kahl & Dajin Lie am 23. April 2024

#3
Digital Economy & Digital Markets: Fairer Wettbewerb für die Digitalwirtschaft?

Vladimir Yaroshevskiy, Dr. Johanna Götz & Nathalie Koch, LL.M. am 30. April 2024

#4
Cloud & digital Infrastructure: Neue Regeln für das Rückgrat der digitalen Wirtschaft 

Christoph Endell, Carsten Schulz & Dr. Sabine Kaben am 7. Mai 2024

#5
Cyber Security & Cyber Resilience: Wie sich Europa gegen Hacker wehrt 

XXX, Dr. Paul Voigt & Mareike Gehrmann am 14. Mai 2024
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Agenda

1 Digital Markets Act

Zweck und aktueller Stand

Wer ist Gatekeeper? 

Was sind die zentralen Regelungen?

Aktuelle Diskussion und Verfahren

2 Digital Services Act

Adressaten und Verpflichtungen 

Praxisrelevante Herausforderungen

Aktuelle Entwicklungen

Durchsetzung der Verpflichtungen des DSA
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Überblick über die 
EU Gesetzgebung 
im digitalen Sektor 
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Quelle: https://www.bruegel.org/sites/default/files/2023-11/Bruegel_factsheet.pdf
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Digital Markets Act (DMA)01
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Wie ist Ihr Wissensstand zum DMA?
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Nie davon gehört
Weiß ungefähr worum

es geht

Kenne mich gut aus
Eigentlich sollte ich 

diesen Vortrag machen
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Zweck und aktueller Stand

▪ Zusammen mit Digital Services Act zentraler Teil der EU-

Digitalstrategie

▪ Seit März 2024 verbindlich für die Gatekeeper

▪ Wird unterschiedlich ausgelegt; Derzeit Untersuchungen der 

Kommission gegen einige Gatekeeper

▪ Bußgelder bis zu 10% des globalen Jahresumsatzes

▪ Unternehmen sollen ihre Rolle als „Gatekeeper” und 

Anbieter von „Core Platform Services” fair ausüben

− Faires Geschäftsumfeld für Verbraucher und 

Geschäftskunden

− Bessere Chancen für neue Geschäftsmodelle/ 

Wettbewerber

− Mehr Wettbewerb größere Auswahl für Verbraucher
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Unternehmen, das

▪ Einen zenralen Plattformdienst (Art. 2 Nr. 2 DMA) betreibt, z.B:

▪ 7,5 Mrd EUR Jahresumsatz in der EU erzielt hat oder Marktwert über 75 Mrd EUR

▪ 45 Mio monatlich aktive Endnutzer oder 10.000 gewerbliche Nutzer aus der EU
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Online-
Vermittlungs-

dienste

Online-
Suchmaschienen

Soziale
Netzwerke

Messenger Betriebssysteme
Online-

Werbedienste
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Wie viele Gatekeeper gibt es?
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6 66

666 6.666
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Wer ist Gatekeeper?

Core Platform ServiceGatekeeper

Alphabet

Amazon

Apple

ByteDance

Meta

Microsoft

Social Network
TikTok

Facebook
Instagram
LinkedIn

Intermediation
Google Maps
Google Play

Google Shopping
Amazon Marketplace

AppStore
Meta Marketplace

Ads
Google
Amazon

Meta

N-IICS
WhatsApp 

Facebook Messenger

Video Sharing
Youtube

Search
Google Search

Browser
Chrome 
Safari

Operating System
Google Android

iOS
Windows PC OS

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_4328
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Was sind die zentralen Regelungen?

DON’Ts für Gatekeeper

▪ Eigene Produkte und Dienste bevorzugt behandeln

▪ Personenbezogene Daten zwischen zentralen

Plattformdiensten und anderen Diensten des Gatekeepers 

kombinieren

▪ Verhindern das Verbraucher auswärtige Links setzen

▪ Verhindern dass vorinstallierte Software deinstalliert wird

DOs für Gatekeeper

▪ Dritten erlauben, mit ihren Diensten zu interagieren

▪ Geschäftskunden ermöglichen, Verträge mit Kunden

außerhalb der Plattrom zu schließen

▪ Dritten Zugang zu Daten gewähren, die diese bei Nutzung

einer Platform generieren

▪ Werbetreibenden Tools zur Verfügung stellen, um eigene

Werbung auf der Plattform überprüfen zu können
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Google

▪ (Zwischenzeitlich) keine Einbindung von Maps in Suchergebnisse

▪ Umgestaltung bei vertikalen Suchmaschinen (Google Shopping, 

Flights, Hotels) um Selbstbevorzugung zu verhindern
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Apple 

▪ Vertragsschlüsse außerhalb des Appstores, aber nur

gegen Gebühr

▪ Alternative App-Marktplätze, aber „beglaubigt” 

auswärtiger Apps

▪ Alternative Anwendungen für Zahlung über NFC

▪ Wahlbildschirm zu Browsernutzung
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Meta 

▪ Interoperabilität von WhatsApp und Facebook 

Messenger mit anderen Messengern

▪ „pay per okay” zu Werbung und Zusammenführung

von Daten
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Halten Sie „pay or okay” für eine freiwillige Zustimmung zur personalisierten Werbung?
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Ja Nein

Unschlüssig
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Zusammenfassung

DMA soll faires Marktumfeld im 
Plattformbereich schaffen

Ge- und Verbote für 
Gatekeeper und deren Core 

Platform Services

Unterschiedliche Umsetzung 
bei den Gatekeepern - Kritik 

von Verbraucherschützern und 
Branchenverbänden

Untersuchung der Kommission
gegen Alphabet, Apple, Meta –
voraussichtlich noch 11 Monate
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Digital Services Act02
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16.11.22

Inkrafttreten 
(Art. 93 Abs. 1 DSA)

17.2.23

Mitteilung Zahl 
aktiver Nutzer 
(Art. 24 Abs. 2, 3 DSA)

25.4.23

Ernennung von 
VLOPs und 
VLOSEs
(Art. 33 Abs. 1 DSA)

24.8.23

Geltung der 
Pflichten für 
VLOPs und 
VLOSEs
(Art. 33 Abs. 6 DSA, 
Art. 92 DSA)

20.12.23

Ernennung 
weiterer VLOPs 
(Art. 33 Abs. 1 und 
6 DSA)

Seit 
17.2.24

Vollständige 
Anwendbarkeit 
aller Pflichten
(Art. 93 Abs. 2 DSA)

Seit 
21.4.24

Geltung der 
Pflichten für 
VLOPs für die 
zuletzt ernannten 
Unternehmen 
(Art. 33 Abs. 6 DSA)

Allgemeine Eckdaten zum Digital Services Act

Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für 

digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG (Gesetz über digitale Dienste) 
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Online-

Suchmaschinen

Art. 3 lit. j DSA

Online-

Plattformen

Art. 3 lit. i DSA
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Territorialer Anwendungsbereich

Eine wesentliche Verbindung zur EU liegt u.a. vor: 

▪ Bsp. eine erhebliche Anzahl von Nutzern in einem oder 

mehreren EU-Mitgliedstaaten; oder die Ausrichtung von 

Tätigkeiten auf einen oder mehrere EU-Mitgliedstaaten.

▪ Ausrichtungsindikationen sind u.a. Sprache, Währung, 

nationale Top Level Domain oder die Lieferung von Waren 

bzw. die Erbringung von Diensten in der EU.

▪ Die bloße technische Zugänglichkeit einer Website in der 

EU reicht allein noch nicht aus, um eine „wesentliche 

Verbindung“ anzunehmen.

Der DSA betrifft Anbieter von Vermittlungsdiensten, die 

▪ Eine Niederlassung in der EU haben, oder

▪ Anderweitig eine sog. wesentliche Verbindung zur EU 

haben. 

Key Takeaway: Der DSA ist nicht auf Unternehmen mit Sitz in der EU beschränkt
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Der DSA gilt sowohl für B2B- als auch für B2C-Anbieter von digitalen Vermittlungsdiensten (Intermediäre)
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Vermittlungsdienste

Reine Durchleitungsdienste Caching-Dienste Hosting-Dienste

Online-

Plattformen

Sehr große 

Online-

Suchmaschinen

Sehr große 

Online-

Plattformen

Key Takeaway: 

Verschiedene Dienste eines Anbieters 

können von verschiedenen Abschnitten 

des DSA abgedeckt werden.



Click to add titleVerpflichtungen

21

Vermittlungsdienste

Hosting-Dienste

Online-Plattformen

VLOPs & VLOSEs

Allgemeine Pflichten

▪ Kontaktstellen für 

Behörden und 

Nutzer

▪ Gesetzlicher 

Vertreter (wenn 

keine Nieder-

lassung in der EU)

▪ Transparenz-

vorgaben für AGB

▪ Jährliche 

Transparenz-

berichte

+ Ergänzende 

besondere Pflichten

▪ Melde-und

Abhilfeverfahren

▪ Begründung

▪ Meldung des 

Verdachts auf 

Straftaten

+ Ergänzende 

besondere Pflichten

+ Ergänzende 

besondere Pflichten

▪ Beschwerde- und Streit-

beilegungsmechanismen

▪ Zusätzliche 

Transparenzberichte

▪ Keine Werbung basierend 

auf Profiling von 

Minderjährigen

▪ Verbot von Dark Patterns

▪ Nachverfolgbarkeit von 

Händlern

▪ Risikobewertung und 

-minderung

▪ Zusätzliche Transparenz von 

Online-Werbung

Art. 11-15 DSA Art. 16-18 DSA Art. 19-32 DSA Art. 33-43 DSA
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Ausnahme für Online-Plattformen

▪ Bis auf diese beiden Beispiele gibt es keinen einheitlich 

anerkannten Standard.

▪ Was ist unter dem Kommentarbereich einer Online-Zeitung 

zu verstehen? Nur das Teilen, Mögen, Nicht-Mögen, 

Kommentieren und/oder Melden von Verstößen? Oder auch 

andere Funktionalitäten, wie z.B. der Zugriff auf das 

Nutzerprofil?

▪ Was ist mit Produktbewertungen in Online-Shops?

▪ Die Anforderungen des DSA für Online-Plattformen gelten 

nicht, wenn es sich lediglich um eine unbedeutende und rein 

nebensächliche Tätigkeit oder eine unbedeutende Funktion 

handelt (Art. 3 lit. i DSA).

▪ Sehr abstrakte Definition, die lediglich durch zwei Beispiele 

ergänzt wird (ErwG 13 DSA).

Ja, bzgl. des Kommentarbereichs einer 

Online-Zeitung.

Nein, bzgl. der Kommentarfunktion eines

Sozialen Netzwerkes.
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Transparenzanforderungen in AGBs

Gängige Herausforderungen:

▪ Detailgenauigkeit: Detailliert vs. allgemein

▪ Ort: In den eigentlichen Nutzungsbedingungen vs. 

Verlinkung auf eine zweite Seite

▪ Informationspflicht bei wesentlichen Änderungen

Pflicht nach Art. 14, 27 DSA:

▪ AGBs sollen u.a. Angaben zu allen Leitlinien, Verfahren, 

Maßnahmen und Werkzeuge, die zur Moderation von 

Inhalten eingesetzt werden, einschließlich der 

algorithmischen Entscheidungsfindung und der 

menschlichen Überprüfung, sowie zu den Verfahrensregeln 

für ihr internes Beschwerdemanagementsystem, wichtigsten 

Parameter für Empfehlungssysteme beinhalten. 

▪ In klarer, einfacher, verständlicher, benutzerfreundlicher und 

eindeutiger Sprache abgefasst UND in leicht zugänglicher 

und maschinenlesbarer Form öffentlich verfügbar sein

▪ Verständlich für Minderjährige
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Melde- und Abhilfeverfahren

Gängige Herausforderungen:

▪ Melden-Button

▪ Erforderliche vs. optionale Informationen (z.B. Identität des 

Meldenden)

▪ Übermittlung von mehreren Inhalten

▪ Empfangsbestätigung

▪ Detailgenauigkeit hinsichtlich der Informationen für den 

Meldenden über die Entscheidung und die Möglichkeiten des 

Rechtsbehelfs

▪ Technische Lösungen zur Priorisierung von Meldungen von 

vertrauenswürdigen Hinweisgebern

Pflicht nach Art. 16 DSA:

▪ Das Verfahren muss leicht zugänglich und 

benutzerfreundlich sein und eine Übermittlung auf 

elektronischem Wege ermöglichen

▪ Das Meldeformular muss die Angabe von Gründen 

ermöglichen, warum der Inhalt als rechtswidrig angesehen 

wird, Name und E-Mail-Adresse, Ort des Inhalts, Bestätigung 

der Gutgläubigkeit

▪ Empfangsbestätigung

▪ Unterrichtung des Meldenden über die aufgrund der 

Meldung getroffene Entscheidung

▪ Nur für Ops: Meldungen von sog. vertrauenswürdigen 

Hinweisgebern müssen priorisiert werden
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Transparenzanforderungen für Werbung

Gängige Herausforderungen:

▪ Definition der Werbung

▪ Angabe für jede einzelne Werbung

▪ Detailgenauigkeit

▪ Platzierung der Angaben

▪ Unterscheidung zw. Werbung der Online-Plattform und des 

Inhalteanbieters selbst

Pflicht nach Art. 26 DSA:

▪ Werbekennzeichnung

▪ Direkt und leicht zugängliche Informationen über den 

Werbenden, den Zahlenden, und die wichtigsten Parameter 

iSv „why am I seeing this?“ sowie Änderungsmöglichkeiten

▪ Funktion zur Offenlegung der kommerziellen Kommunikation 

in von Nutzern bereitgestellten Inhalten

▪ Verbot die Anzeige von Werbung auf Profiling unter 

Verwendung sensibler Daten nach Art. 9 DSGVO zu stützen

▪ Bzgl. Minderjährige: Kein Profiling, das auf Alter abzielt
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Behördliche Durchsetzung 
der Verpflichtungen des DSA

Sanktionen: 

▪ Unterlassungsansprüche/Abgabe von UVEs, Anordnung der 

Einstellung des Verstoßes, Verhängung von Bußgeldern, 

Zwangsgeldern und/oder Erlass einstweiliger Maßnahmen.

▪ Ultima ratio: Anordnung einer vorübergehenden 

Beschränkung des Zugangs von Nutzern bei Verstößen, die 

einen schweren Schaden verursachen und eine Straftat 

darstellen, die das Leben oder die Sicherheit von Personen 

bedroht.

Bußgeld:

▪ Für generelle Verstöße Bußgelder von bis zu 6% der 

Jahreseinnahmen oder des Jahresumsatzes des 

Diensteanbieters.

Nutzerrechte:

▪ Beschwerderecht

▪ Entschädigung

DSC (Digital Services Coordinator) sowie zuständige 

nationale Behörden/Verbände

EBDS

(European Board for Digital Services)

EU Kommission

für VLOPs und VLOSEs
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▪ Die EU-Kommission hat bereits mit der Durchsetzung des DSA in Bezug auf benannte VLOPs begonnen.

− Beispiele für laufende Untersuchungen/Verfahren sind u.a.:

▪ Einige designierte VLOPs haben ihre Benennung als VLOPs nach dem DSA durch die EU-Kommission angefochten (z.B. Zalando).

▪ Die EU-Kommission stellt weitere Informationen unter https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/list-designated-vlops-and-

vloses zur Verfügung.
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App-Store Bewertungen: 
Einige Dienstanbieter haben Anfragen der EU-

Kommission zu den Sicherheitsmaßnahmen in ihren App-
Stores erhalten..

Verbraucherschutz auf Online-Handelsplattformen: 
Die EU-Kommission fordert einige große Online-
Handelsplattformen auf, ihre Bemühungen zur 

Risikobewertung, zum Schutz der Verbraucher und zur 
Verhinderung des Verkaufs illegaler Produkte darzulegen.

Schutz von Minderjährigen in sozialen Medien:
Mehrere große Diensteanbieter wurden von der EU-

Kommission aufgefordert, Informationen über den Schutz 
von Minderjährigen bereitzustellen. Sie müssen auch alle 
Risiken für die psychische und physische Gesundheit der 

Nutzer offenlegen sowie die Risikobewertung und die 
Maßnahmen zur Risikominderung.

Moderation von Inhalten: 
Die EU-Kommission hat ein Verfahren gegen einen 

Anbieter in Bezug auf Risikomanagement, 
Inhaltsmoderation, dunkle Muster, Werbetransparenz und 

Datenzugang für Forscher eingeleitet.

Bereitstellung von Daten für Forscher:
Die EU-Kommission hat 17 VLOPs und VLOSEs um 

Informationen über die Maßnahmen gebeten, die ergriffen 
wurden, um der Verpflichtung nachzukommen, 

berechtigten Forschern Zugang zu den Daten zu 
gewähren, die über ihre Online-Schnittstelle öffentlich 

zugänglich sind.

Mutmaßlicher Verstoß gegen die 
Transparenzverpflichtungen und die Verpflichtungen 

zum Schutz von Minderjährigen
(Untersuchung eingeleitet am 19 Februar 2024)

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/list-designated-vlops-and-vloses
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Zivilrechtliche Durchsetzung 
der Verpflichtungen des DSA

Geht das?

Wer klopft an?

Die nationale 
Störerhaftung und 

Unterlassungsansprüche

Wettbewerbszentrale
Verbraucherschutz-

zentrale
Individuen
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